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57. Aus dem Verkehrsgeschehen

a) Tötung eines Vorarbeiters bei Kl-Entgleisung
Am Ereignistag sollte ein Motorbahnwagen

mit 3 beladenen Anhängern, gezogen und durch
Steifkupplung untereinander verbunden, vom Bf
M. nach. Bf L. verkehren. Auf dem 1. und 2. Bahn-
wagen waren drei, auf beiden Fahrzeugen auf-
liegende Schienenstücke verladen. Ferner befand
sich auf dem 1. Anhänger Oberbauwerkzeug und
auf dem zweiten Kleineisen. Auf dem dritten
Bahnwagen lagerte neben einem Schienenstück auch
ein Schweißgerät. Letzteres sowie die Schienen-
stücke waren mit Bauklammern gegen seitliche
Verschiebung gesichtert.

Im Motorbahnwagen befanden sich außer dem
Kl-Führer und dem Kl-Fahrer 5 Bedienstete. Zwei
Bedienstete saßen auf dem 1. Bahnwagen, ein
weiterer Bediensteter hatte auf dem zweiten Platz
genommen. Auf dem Bahnwagen stand ein Be-
diensteter und hielt das Schweißgerät.

Während der Fahrt nach Bf L. kam es bei
einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h in einem
Linksbogen zur Entgleisung des 1. Bahnwagens
mit allen Achsen und in der Folge zu einem Bruch
der Achsbefestigung des rechten Rades am vorde-
ren Laufgestell. Noch ehe der Kl-Fahrer den Kl
anhalten konnte, stürzten die auf dem 1. und 2.
Bahnwagen sitzenden 3 Bediensteten von ihren
Fahrzeugen. Dabei wurde ein Bediensteter getötet
und die anderen beiden schwer verletzt.

Die Ursache der Kl-Entgleisung konnte nicht
eindeutig geklärt werden. Die Entgleisung dürfte
jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit durch ein
während der Fahrt vom 1. Bahnwagen herabge-
fallenes Gerät verursacht worden sein.

Die. Ursache der persönlichen Entgleisungs-
folgen lag jedoch eindeutig in einem Verschulden
des Kl-Führers. Dieser hatte es geduldet, daß 4
Bedienstete auf den Bahnwagen Platz nahmen, ob-
wohl im Motorbahnwagen noch Platz gewesen
wäre,

Abgesehen von den Verstößen gegen die Be-
stimmungen der Punkte 528 und 532 der DV V 3,
lag hier auch eine Außerachtlassung der Bestim-

b) Sachschaden: 5.450.000!

mungen der Unfallverhütungsvorschrift DV A 40,
Heft 6, vor.

Punkt 6.2.1.1 besagt: „... . Die Beförderung
‚von Arbeitskräften soll nur mit Kl erfolgen, die
für den Personentransport eingerichtet sind (z. B.
Draisinen, Motorbahnwagen, Mannschaftswagen).
Die Mitfahrt auf Kl darf nur mit Zustimmung
des Kl-Führers erfolgen."

Punkt 6.2.1.4: „Auf beladenen Bahnwagen
dürfen Personen nur auf niedriger, sicher gelager-
ter Last mitfahren."

Ein weiterer Verstoß lag darin, daß der KlI-
Führer den Bediensteten am 3. Bahnwagen beauf-
tragt hatte, das dort befindliche Schweißgerät zu
halten, wodurch zweifellos eine Gefährdung ge-
geben war.

Punkt 6.2.2.4: „Kl dürfen erst dann in Be-
wegung gesetzt werden, wenn sich der Kl-Führer
auch davon überzeugt hat, daß alle Mitfahrer
sitzen bzw. einen sicheren Standplatz eingenom-
men haben."

Nicht umsonst schreibt Punkt 528 der DV
V 3 vor, daß der Kl-Führer für die Sicherheit
der Fahrt verantwortlich ist. Dazu gehört natür-
lich auch - wie es Punkt 532 der DV V 3 be-
stimmt -, daß der Kl-Führer u. a. darauf zu
achten hat, daß die Ladung richtig gelagert ist.

Kl-Führer !

Beweist Euch der geschilderte Fall nicht aus-
reichend, welch' große Verantwortung auf Euch
lastet ? Laßt Euch daher von niemandem zur
Nichtbeachtung einer Vorschrift verleiten ! Sonst
könnte auch Euch einmal - wie in einem anderen
Fall - in der Urteilsbegründung vorgeworfen
werden:

„Der Angeklagte hat als Verantwortlicher
für die Kl-Fahrt Handlungen und Unterlassungen
begangen, von denen er voraussehen mußte, daß
diese geeignet waren, eine Gefahr für das Leben,
die Gesundheit und körperliche Sicherheit von
Menschen herbeizuführen."
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Am 12. Oktober um 12.10 Uhr entgleiste im
dargestellten Bf beim Verschub eines Bezirksgüter-
zuges auf Gleis 3, Weiche 3, das Zug-Ifz mit
allen Achsen und stieß im entgleisten Zustand
gegen zwei im Stumpfgleis 3 a abgestellte Wohn-

wagen. Diese sowie der hinter dem Ifz gereihte
Gepäckwagen entgleisten mit je einer Achse. Der
Oberbau, 2 Weichen, die entgleisten Fahrzeuge und
der Gleisabschluß wurden schwer beschädigt (Sach-
schaden: S 450.000 !).
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her. Noch während der Expreßzug einfuhr, mel-
dete der Wärter des Stellwerkes 1 dem Fdl vor-
zeitig fernmündlich die grenzfreie Einfahrt des
Zuges, um nach Auflösung der Fahrstraße die Aus-
fahrt für einen auf Gleis 3 stehenden Personen-
zug vorbereiten zu können. Dann stellte er,
ohne einen Blick aus dem Stellwerk zu werfen und
sich vom Freisein der Weiche 8a zu überzeugen,
diese unter dem letzten Fahrzeug nach Gleis 3 um.

Der schuldtragende Stellwerkswärter führte
in seiner Einvernahme u. a. aus:

„. « - Unmittelbar vor dem Stellwerk befand
sich auf Gleis 4a ein Verschubteil des Zuges ... „,

der überwiegend aus gedeckten Wagen bestand...
Mir war bekannt, daß der Personenzug auf Gleis 3

sofort nach Einfahrt des Expreßzuges abgefertigt
wird. Da ich diesen Zug während der Vorbeifahrt

am Stellwerk nicht sehen konnte, gab ich die Mel-
dung an den Fdl über die grenzfreie Einfahrt zu
dem Zeitpunkt, als ich annehmen konnte, daß der
letzte Wagen grenzfrei ist; dies obwohl ich mich
durch Augenschein nicht davon überzeugen konn-
te. Als vom Fdl die Fahrstraße aufgelöst wurde,
stellte ich sofort die Weichen - auch die Weiche
8a - für die Ausfahrt des Personenzuges um.
Ich war fest der Meinung, daß der Expreßzug
bereits grenzfrei eingefahren war. Ich gebe zu, daß
ich die Meldung abgegeben habe, obwohl ich mich
vom Stellwerk aus von der tatsächlichen grenz-
freien Einfahrt nicht einwandfrei überzeugen
konnte und unter den gleichen Umständen nach
Auflösung der Fahrstraße durch den Fdl die
Weiche 8a umgestellt habe... .".
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58. Etwas für jeden

Nach einem Zugzusammenstoß (Flankenfahrt)
im Bf Sch. infolge unterlassener Fahrstraßenprü-
fung durch den Fdl untersuchte der Tfz-Führer
des eingefahrenen Zuges sein Tfz und die beiden
ersten leicht beschädigten Wagen, konnte aber
keine betriebsgefährlichen Mängel feststellen. Er
entschloß sich daher, die Fahrt im Schrittempo
bis zum Nachbarbf K. fortzusetzen. Daß Erz aus
dem 1. Fad-Wagen seines Zuges (linke Wagenkam-
mer in Fahrtrichtung gesehen) ausgelaufen war,
bemerkte er zwar, maß diesem Umstand aber hin-
sichtlich der betriebssicheren Weiterfahrt keine
Bedeutung zu.

Nach Abfahrt vom Bf Sch. und einer zurück-
gelegten Wegstrecke von über -1 km nahm der
Ifz-Führer ein starkes Neigen des Erzwagens wahr
und leitete sofort Schnellbremsung ein, konnte
aber nicht mehr verhindern, daß der Gepäck- und
der Erzwagen auf eine Böschung abstürzten, wo-
bei der Zugführer eine schwere Gehirnerschütte-
rung erlitt.

Die Ursache der Entgleisung lag in einer ein-
seitigen Belastung des Erzwagens, dessen linksseitige
Kammern sich durch gewaltsames Öffnen der Ent-
ladeklappen beim Zusammenstoß im Bf Sch. ent-
leert hatten.

Die zuständige Dion hat daher zum Gegen-
stand eine DA. erlassen, die wir nachstehend
auszugsweise zur Kenntnis bringen:
„Fad-Wagen,
Verbot der Beförderung nach
teilweiser Entladung

(DA. 3415/28/1971 der Dion Linz vom 30. Juli
1971)

..... Dabei wurden u. a. beim ersten Fad-
Wagen des Zuges 1368 durch gewaltsames Öffnen
der Entladeklappen beide linksseitigen Wagen-
kammern entleert. Obwohl dadurch eine einsei-
tige Beladung dieses Fad-Wagens entstand, wurde
über Entscheidung des Tfz-Führers die Fahrt mit
Zug 1368 fortgesetzt. Ungefähr nach 1,5 km Fahrt
entgleiste der einseitig beladene Fad-Wagen im
dortigen Rechtsbogen mit allen Achsen. In weite-
rer Folge kam auch der vorgereihte Dienstwagen
zur Entgleisung. Beide Wagen stürzten um und
wurden erheblich beschädigt (geschätzte Schadens-
summe S 110.000,-).

Wir nehmen diese vermeidbar gewesene Zug-
entgleisung zum Anlaß, darauf hinzuweisen,
daß teilweise entladene Erzwagen (Fad) wegen
der großen Entgleisungsgefahr sofort abzustellen
sind und vor der Weiterfahrt die gänzliche Ent-
ladung des Wagens zu erfolgen hat.

Wir bitten, beim nächsten Dienstunterricht
allen in Betracht kommenden Bediensteten gegen-
ständliche Verfügung vorzutragen und die Bestim-
mungen der DV M 31,.Pkt. 50, des Sonderheftes 2
zum OÖGT I (Bestimmungen über die Beladung der
Güterwagen sowie über die Verpackung und Ver-
ladung bestimmter Güter) $ 4 und der ZSV, Ein-
lage OrdNr. 14 Pkt. 3 zum Gegenstand zu neh-
men."

Erhöhie Unfallgefahr bei Frost!
Bedienstete!

Muß es sein, daß bei Eintritt von Frost so viele von Euch im Dienst oder auf dem Weg
dorthin verunglücken ?

"

Sorgt daher durch erhöhte Vorsicht und rechtzeitige Bestreuung der Wege im Bahnbereich vor.
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stürzte sie im Frühjahr so schwer, daß sie nicht
mehr gehen konnte und fast schien es als könnte
sie nie mehr nach hier kommen. Der Gesund-
heitszustand besserte sich jedoch und die Reise
konnte geplant werden. Herr K. schrieb an den
Herrn Bahnhofsvorstand in Villach Hbf und bat
um Hilfe für seine Schwiegermutter, die ja keine
Treppen steigen kann. In Bonn wurde die Dame
von 2 Bahnpolizisten zum Waggon getragen; nicht
so die Villacher - sie hatten eine viel bessere und
für die alte Dame bequemere Idee. Als der Zug
ankam, stand der Bahnhofsvorstand mit 2 Mann
und einem elektr. Gepäck-Beförderungswagen am
Perron, Frau W. bekam fürsorglicherweise ein
Cape, damit sie nicht fror, und wurde auf diese
Weise zum Ausgang gefahren. Unsere Gäste wa-
ren über diese Fürsorge zutiefst gerührt ! Sol-
che Ereignisse tragen doch mehr zur Förderung
unseres Fremdenverkehrs bei, als jede Werbung !

Mit vorzüglichster Hochachtung
Hotel Josefinenhof, Warmbad Villach

Direktion: Unterschrift"

Es handelte sich um den Herrn Bf-Vorstand
Reg. Rat Prinz und um die Gepäckbediensteten
Werner Bacher und Mathias Jarnig (beide E-Kar-
renfahrer, Villach Hbf), die sich in einmaliger Wei-
se um die 89-jährige, gehbehinderte Frau W. beim
Transport vom Zug zum Bf-Vorplatz bemüht
hatten.

„Herr Präsident, sehr geehrte Herren !

Vergangene Woche war ich mit meinem Bru-
der zusammen auf einer Österreich-Rundfahrt mit
der Bahn. Als Eisenbahnfreunde erlebten wir da-
bei unvergleichliche, schöne Ferien.

Es ist uns ein persönliches Anliegen, Ihnen
unseren herzlichen Dank für die überaus zuvor-

kommende, liebenswürdige und verständnisvolle
Behandlung von seiten Ihrer Bediensteten auszu-
sprechen. Neben der herrlichen Natur, den in-
teressanten Bahnanlagen, war uns gerade der
menschliche Kontakt mit Ihrem Personal ein be-
sonderes Erlebnis... .

Mit vorzüglicher Hochachtung und
freundlichen Grüßen
H. G. K., Winterthur"

„Am 12. 10. unternahmen die vereinig-
ten Hauptschulen Wolkersdorf mit über 700 Schü-
lern ihren ersten Halbtages-Wandertag mittels Son-
derzug. Die Fahrt verlief reibungslos und zur voll-
sten Zufriedenheit aller. Es war für die Schüler
ein echtes Erlebnis ! Für die Sorge um die Kinder,

°

die Beratung und die Höflichkeit möchte ich mich
als Verantwortlicher wärmstens bedanken und Sie
bitten, den Beamten, die sich so nett, ja vorbild-
lich gezeigt haben, Dank und Anerkennung auszu-
sprechen. Ein privates Reisebüro hätte nicht zu-
vorkommender und hilfsbereiter sein können als
nachstehend angeführte Beamte:
Herr Stationschef von Wolkersdorf Fahnl,
die Fahrdienstleiter, die Herrn Müller und Mödric,
der Lokomotivführer Herr Josef Obermayer, der
den Sonderzug führte, sowie der Zugführer Erich
Slemala mit seinen beiden Helfern.

Was an mir liegt wird geschehen, auch weiter-
hin die Dienste der Bundesbahn in Anspruch zu
nehmen, um damit die enge Verbundenheit der
Schule mit Ihrem Unternehmen im Sinne prak-
tischer staatsbürgerlicher Erziehung zu fördern
und zu vertiefen.

Mit dem Ausdrucke meiner Hochachtung
Direktor A. R.,

Hauptschule Wolkersdorf, N. O."

isonbolnee
Haltet auf den Bahnanlagen Ordnung!
Achtet, daß kein Material liegen bleibt!
Sammelt liegengebliebenes Material ein!
Ihr helft dadurch den Bundesbahnen sparen!
Ihr vermindert die Unfallsgefahr!




